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J. Martschukat: Inszeniertes Töten

In den letzten Jahren haben sich eine Reihe von His-
torikern der Geschichte der Todesstrafe in Europa ange-
nommen. Galt in der FrÃ¼hen Neuzeit, daÃ die Prozesse
geheim gefÃ¼hrt und die Strafen Ã¶ffentlich vollstreckt
wurden, so trifft seit der zweiten HÃ¤lfte des 19. Jahrhun-
derts fÃ¼r die juristische Praxis das genaue Gegenteil zu.
Es erscheint insofern kaum verwunderlich, daÃ neben
enzyklopÃ¤dischen Ãberblicken zur Geschichte der di-
versen Todesstrafen vor allem Studien begegnen, die sich
mit dem Wandel des vormodernen zum modernen Straf-
vollzug beschÃ¤ftigen. In der Mitte der siebziger Jahre
lÃ¶ste die Interpretation Michel Foucaults die traditio-
nelle, fortschrittsoptimistische Darstellung ab, die von ei-
ner sukzessiven Humanisierung des modernen Strafvoll-
zugs ausging. Michel Foucault, Surveiller et Punir. Nais-
sance de la Prison, Paris 1975. DemgegenÃ¼ber beton-
te Foucault, daÃ das vormoderne Strafsystem lediglich
durch moderne Kontroll- und Repressionskonzepte er-
setzt worden sei, und leitete durch diese These die ak-
tuelle Debatte ein. Angeregt durch seine Studie entstan-
den in der Folgezeit eine Reihe weiterer Untersuchun-
gen zum Wandel des Gerichtswesens und des Strafvoll-
zugs, die ihre Aufgabe nicht zuletzt darin sahen, die Ge-

neralthese einer ÃberprÃ¼fung am historischen Einzel-
fall zu unterziehen, da sich Foucault eher fÃ¼r den Dis-
kurs als fÃ¼r die konkrete Praxis des Strafvollzugs in-
teressiert hatte. Mitte der achziger Jahre mehrere Ar-
beiten verÃ¶ffentlicht, von denen im deutschsprachigen
Raum vor allem die Studien von Richard van DÃ¼lmen
und Richard J. Evans Pionierarbeiten darstellten. Bei-
de Autoren beschÃ¤ftigten sich mit den Funktionen, die
Ã¶ffentliche Hinrichtungen fÃ¼r ihre Zuschauer hatten
und beschrieben das Auseinandertreten von Volks- und
Elitenkultur angesichts der Strafrechtsreformen. Richard
J. Evans, Ãffentlichkeit und AutoritÃ¤t. Zur Geschich-
te der Hinrichtungen in Deutschland vom Allgemeinen
Landrecht bis zum Dritten Reich, in: Heinz Reif (Hg.),
RÃ¤uber, Volk und Obrigkeit. Studien zur Geschichte der
KriminalitÃ¤t in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert,
Frankfurt a.M. 1984, S. 185-258. Richard van DÃ¼lmen,
Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale
in der frÃ¼hen Neuzeit, MÃ¼nchen 1985.

JÃ¼rgen Martschukats LÃ¤ngsschnittstudie plaziert
sich vor diesem Hintergrund in einem prominenten For-
schungsfeld. Am Beispiel des Hamburger Strafvollzugs
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liegt nun eine grundlegende Untersuchung zum Wandel
vom frÃ¼hneuzeitlichen âTheater des Schreckensâ zur
mechanisierten Enthauptung mittels Guillotine vor. Der
Untersuchungszeitraum umfaÃt die Periode zwischen
der EinfÃ¼hrung des auf der âCarolinaâ von 1532 basie-
renden Hamburger Stadtrechts von 1603 und der ersten
Hinrichtung, die 1856 mit Fallbeil im Hof des Ã¶rtlichen
Zucht- und Spinnhauses vollzogen wurde. Der theoreti-
sche Ansatz gibt sich versÃ¶hnlich und kÃ¤mpferisch
zugleich. VersÃ¶hnlich insofern, als Martschukat die
Synthese von Norbert Elias und Michel Foucault gelingt,
kÃ¤mpferisch insofern, als die Studie streckenweise als
Gegendarstellung zu den spÃ¤teren Arbeiten von Ri-
chard Evans konzipiert wurde. Richard J. Evans, Rituals
of Retribution. Capital Punishment in Germany, 1600-
1987, Oxford 1996 (deutsche Ausgabe u. d. T.: Rituale der
Vergeltung, Hamburg 2001); Ders., Tales from the Ger-
man Underworld. Crime and Punishment in the Nine-
teenth Century, New Haven u. London 1998.

Der Wandel des vormodernen zum modernen Straf-
vollzug bildet auch in der vorliegenden Arbeit den Aus-
gangspunkt. Die VerÃ¤nderungen der Kodierung die-
ser elementaren Form der Gewalt und die Konstitution
der jeweiligen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungs-
weisen lassen sich, so die GrundÃ¼berlegung, mit Hil-
fe von vier Indikatoren beobachten: 1. der unterschiedli-
chen Konzeptionen des Gemeinwesens, 2. der gewandel-
ten Definition des Menschen, 3. der verÃ¤nderten Ein-
stellung zur Ãffentlichkeit und zum Publikum, und 4. an-
hand der Technik des TÃ¶tens und des Prozedere der
Exekutionen selbst. UnÃ¼bersehbar ist die Studie damit
der DiskursanalyseMichel Foucaults verpflichtet. Ihr Au-
tor begibt sich nicht auf die Suche nachOriginalitÃ¤t und
Urheberschaft, sondern auf die Spuren der HÃ¤ufigkeit
und RegularitÃ¤t, durch die sich das offene Wissensfeld
aus vielfÃ¤ltigen, miteinander verknÃ¼pften Aussagen
konstituiert und WirkungsmÃ¤chtigkeit entfaltet. Das
Erkenntnisinteresse gilt vor allem der âanonymen Strate-
gieâ, welche einerseits die Wechselwirkungen zwischen
Justizpraxis und Rechtstheorie steuert und anderseits
selbst durch das Zusammenspiel von Diskurs und Hand-
lung entsteht. Die Verbindung zur These Norbert Eli-
asâ vom âProzeÃ der Zivilisationâ der abendlÃ¤ndischen
Kultur wird vergleichsweise mÃ¼helos hergestellt, in-
dem âZivilisiertheitâ selbst als diskursives Konstrukt be-
trachtet wird. Zivilisiertheit wird in diesem Zusammen-
hang als kulturelle Selbstdeutung verstanden, die seit
dem 18. Jahrhundert zunehmend um sich gegriffen und
auf verschiedene Art und Weise Wirkungsmacht entfal-
tet habe. Dabei wird gleichzeitig betont, daÃ die Her-

ausbildung eines zivilisierten SelbstverstÃ¤ndnisses mit-
nichten zum Ende der Gewalt, sondern lediglich zur
Ausgrenzung der Hinrichtungen aus dem Ã¶ffentlichen
Blickfeld fÃ¼hrte.

Insgesamt sind die theoretischen AusfÃ¼hrungen je-
doch so knapp gehalten, daÃ man sich durchaus ei-
ne pointiertere und ausfÃ¼hrlichere Stellungnahme ge-
wÃ¼nscht hÃ¤tte. Allzu hÃ¤ufig erfolgt lediglich ein
pauschaler Hinweis auf die Generaldebatten (so z. B.
auf die Elias-Duerr-Kontroverse), wo die Leserin eher
eine detailliertere Auseinandersetzung mit den Thesen
von Spierenburg oder Gatrell erwartet hÃ¤tte, deren For-
schungsansÃ¤tze ganz explizit bei Elias anknÃ¼pften.
Valentin Arthur Charles Gatrell, The Hanging Tree. Exe-
cutions and the english People, 1770-1868, Oxford 21996.
Pieter Spierenburg, The Spectacle of Suffering. Executi-
ons and the Evolution of Repression: from a preindustri-
al Metropolis to the European Experience, Cambridge u.
a. 1984. Im Hinblick auf den Diskursbegriff wird allge-
mein auf âzahlreiche Unklarheitenâ hingewiesen, um in
der FuÃnote die gesamte Garde der postmodernen Ge-
schichtstheorie antreten zu lassen. Eines der Hauptpro-
bleme mit Foucault, daÃ die Forschung jahrelang dessen
Aussagen zur Diskursentwicklung als empirische Aussa-
gen zur Praxis des Strafvollzugs miÃverstand, wird je-
doch nicht einmal erwÃ¤hnt. Auch die Abgrenzung ge-
genÃ¼ber Richard Evans liest sich streckenweise kryp-
tisch, weil sie sich Ã¼berwiegend auf dessen Kritik an
der postmodernen Geschichtsschreibung, nicht aber auf
konkrete Forschungsaussagen in den âRitualen der Ver-
geltungâ bezieht. Der bloÃe Hinweis darauf, daÃ Evans
die âHerausforderung der Kulturgeschichteâ nicht an-
genommen habe, sondern allerhÃ¶chstens âkritisch ab-
wehrendâ die klare Trennung von Sprache und Materia-
litÃ¤t verfochten habe, wirkt an dieser Stelle denn doch
etwas zu pauschal. Um die verschiedenen Anspielungen
zu verstehen, bedarf es einer Menge Insiderwissen.

UneingeschrÃ¤nkt positiv hervorzuheben ist hinge-
gen, daÃ die frÃ¼hneuzeitliche Strafjustiz nicht wie in
mancher anderen LÃ¤ngsschnittstudie als bloÃes Kurio-
sitÃ¤tenkabinett oder Negativfolie fÃ¼r die modernen
Entwicklungen des spÃ¤ten 18. und des 19. Jahrhunderts
behandelt, sondern vÃ¶llig ernst genommen wird.

An den Schriften Benedikt Carpzovs wird zunÃ¤chst
exemplarisch die transzendentale BegrÃ¼ndung der Jus-
tiz nachgewiesen. Die Strafe sollte zunÃ¤chst die ge-
stÃ¶rte Ã¶ffentliche Ordnung wiederherstellen und zu-
gleich abschreckend wirken. Der Ursprung einer Ãbeltat
sei entweder in der menschlichen Schlechtigkeit und ver-
dorbenenWesensart oder in der VerfÃ¼hrung durch den
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leidigen Satan gesucht worden. Entsprechend gestalteten
sich die ÃbergÃ¤nge zwischen GestÃ¤ndnis und Beich-
te flieÃend. Die Tortur sollte dabei einerseits die Pro-
duktion âzweifelsfreierâ Wahrheit gewÃ¤hrleisten. An-
derseits wurde den Vorverurteilten nicht Schmerz um
des Schmerzes Willen zugefÃ¼gt, sondern es sollte ih-
nen der Weg zur individuellen und kollektiven Reini-
gung gebahnt werden. Das GestÃ¤ndnis war damit ein
erster Schritt, die Schuld zu tilgen, sich zu reinigen und
dem ewigen Heil entgegenzutreten. Sofern die delin-
quenten Menschen ihre Verfehlungen und SÃ¼nden be-
reuten, wandelten sie sich zu âArmen SÃ¼nderInnenâ,
woraus sich ein ambivalenter Status der Hinzurichte-
ten ergab. Zum Wohlgefallen Gottes betrachtete man
es als unerlÃ¤Ãlich, aus MissetÃ¤terInnen reumÃ¼tige
SÃ¼nderInnen zu machen. Der letzte Augenblick des
endlichen Lebens entschiedÃ¼ber dieQualitÃ¤t des ewi-
gen Daseins. Deshalb war im SpÃ¤tmittelalter die Be-
gleitung der Todgeweihten durch Priester zum festen
Bestandteil des Hinrichtungszeremoniells geworden. Die
Aussicht auf das Seelenheil konnte MissetÃ¤terInnen
hervorbringen, die die zeitlichen Leiden auf dem Scha-
fott als notwendiges Ãbel auf dem Weg zum ewigen Le-
ben hinnahmen und sich dem Publikum als gutes Exem-
pel prÃ¤sentierten. Die mit der Hinrichtung verbunde-
nen Schmerzen waren einerseits Strafe fÃ¼r die SÃ¼nde
und zugleich SchlÃ¼ssel zur Errettung der Seele. Einer
der Nebeneffekte bestand allerdings darin, daÃ es dem ir-
dischen TÃ¶tungsakt am Charakter der EndgÃ¼ltigkeit
mangelte, weil die tÃ¶tende Obrigkeit gezwungen war,
das ewige GlÃ¼ck zu versprechen.

In dieser Konzeption war die Anwesenheit eines
groÃen Publikums nicht nur erwÃ¼nscht, sondern so-
gar zwingend notwendig. Martschukat sieht durchaus in-
haltliche Ãhnlichkeiten zwischen Strafliturgie und baro-
ckem Theater gegeben, erteilt jedoch âVersuchen der ge-
genwÃ¤rtigen Historiographieâ, die Empfindungen und
das Verhalten des Publikumsmit einem oder wenigen At-
tributen (z. B. haÃerfÃ¼llt, sadistisch, mitleidig oder un-
terwÃ¼rfig) zu beschreiben, eine klare Absage. Gleich-
wohl sieht er in den Ã¶ffentlichen Hinrichtungen eben-
so wie im Karneval oder im Schauspiel Teile einer volks-
tÃ¼mlichen Festkultur. Was die Person des Scharfrich-
ter betrifft, gibt sich der Autor unentschieden in der Be-
urteilung der âUnehrlichkeitâ. Dies liegt zum Teil dar-
an, daÃ die Positionen der Ã¤lteren und der neueren
Forschung miteinander verschrÃ¤nkt werden, anderseits
wird die âsoziale Dimensionâ der Unehrlichkeit um-
standslos mit âStigmatisierungâ und âMarginalisierun-
gâ gleichgesetzt, ohne daÃ die beiden Begriffe inhalt-

lich gefÃ¼llt werden. Ãhnlich wie Spierenburg gelangt
auch Martschukat zu dem Ergebnis, daÃ das Werk- und
Zuchthausâ zunÃ¤chst keine wirkliche Alternative zu
den KÃ¶rperstrafen darstellte. Es diente nicht der Bestra-
fung oder âBesserungâ von kriminell erachteten Perso-
nen, sondern der PrÃ¤vention und sollte verhindern, daÃ
eine bestimmte Zielgruppe sozial Marginalisierter dem
Henker unter die HÃ¤nde kam. Erst gegen Ende des 18.
Jahrhunderts wurden aus den Sammelstellen fÃ¼r Rand-
stÃ¤ndige zumindest dem Konzept nach Besserungsan-
staltenmit demZiel der Reintegration von StraffÃ¤lligen.

Die GrÃ¼nde, derentwegen die Ã¶ffentlich zelebrier-
ten TÃ¶tungen in einen Akt grÃ¶ÃtmÃ¶glicher Dis-
kretion umgestaltet wurden, sieht der Autor vor allem
in dem gewandelten Konzeption des Gemeinwesens und
der verÃ¤nderten Definition des Menschen. In der Mit-
te des 18. Jahrhunderts berÃ¼hrten sich die Zweifel an
der Todesstrafe als Ausdruck gÃ¶ttlichenWillens und an
deren abschreckendem Charakter. Entscheidend sei vor
allem die Trennung von weltlicher und gÃ¶ttlicher Ge-
rechtigkeit gewesen. Um einen Ursprung von Recht und
Gesetz zu fixieren, sei nunmehr der âStaatskÃ¶rperâ her-
angezogen worden. Recht und Gesetz erschienen nicht
mehr als gottgegebene, unverÃ¤nderliche Wirklichkeit.
Mensch, BÃ¼rger und Christ waren nun drei unter-
schiedliche Begriffe. Die Todesstrafe in der Vertragsge-
sellschaft war weder als Rache einer beleidigten auÃer-
weltlichen Instanz, noch als Notwehr des attackierten
Individuums legitimiert, sondern als vermeintlich ulti-
mativer Selbstschutz der gleichsam zu einer einzigen
Person verschmolzenen und in ihrer Existenz bedroh-
ten Gemeinschaft. Der einzige Zweck der obrigkeitlich
verordneten TÃ¶tung bestand in der Sicherung der Ge-
sellschaft vor dem Aggressor. Entsprechend tÃ¶tete die
Staatsgewalt nicht mehr im Namen des Herren, sondern
im Namen des Volkes. Die Hinrichtungen stellten ein
sÃ¤kulares Instrument dar, das dem Schutz der Gemein-
schaft dienen und deren GlÃ¼ckseeligkeit fÃ¶rdern soll-
te. In diesem GedankengebÃ¤ude war das Sterben so be-
drohlich, nicht weil die UngewiÃheit des Todes bevor-
stand, sondern vielmehr weil es das Leben auf Erden be-
endete.

Im alten System erschien der KÃ¶rper als Ziel der
Strafe, die dabei zugefÃ¼gten Schmerzen wurden an der
Schwere der Schuld bemessen. In Folge der AufklÃ¤rung
wurde der KÃ¶rper nur noch als Mittler der Strafe an-
gesehen, welche in der Vernichtung eines Gesellschafts-
mitgliedes mit verwirkten Rechten bestand. Das Ideal
bestand nunmehr in einer schmerzfreien Hinrichtung,
die eher das Leben als den KÃ¶rper traf. Die Guillo-
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tine entsprach diesem neuen BedÃ¼rfnis nach Schnel-
ligkeit, Sauberkeit, Mechanisierung und Beschleunigung
des Hinrichtungsaktes, ermÃ¶glichte aber auch eine se-
rielle MassentÃ¶tung in bis dahin ungekannten Aus-
maÃen. In diesem Zusammenhang setzte eine eingehen-
de BeschÃ¤ftigung mit den Qualen des KÃ¶pfens ein.
Auf dem Schafott wurden medizinische Experimente ab-
gehalten, um die Lebens- und LeidensfÃ¤higkeit eines
abgetrennten Kopfes zu ermitteln. Martschukat weist zu-
recht darauf hin, daÃ die Grenzen zwischen Wissen-
schaft und fiktiver Literatur in diesem Bereich bis zur Un-
kenntlichkeit verschwammen. In Hamburg war die Guil-
lotine durch den Terror und die franzÃ¶sische Besat-
zungszeit wie in vielen anderen deutschen Territorien zu-
nÃ¤chst als Revolutionssymbol diskretiert. Die Rehabili-
tierung nahm lÃ¤ngere Zeit in Anspruch. Erst ab derMit-
te des 19. Jahrhunderts erschien ihre EinfÃ¼hrung wie-
der denkbar.

Zu den interessanten ErtrÃ¤gen der Arbeit gehÃ¶rt
auch der Befund, daÃ die Priester aus dem Umfeld der
Hinrichtungen verbannt wurden, wÃ¤hrend den Me-
dizinern als modernen TatsachverstÃ¤ndigen ein zu-
nehmend grÃ¶Ãerer Raum eingerÃ¤umt wurde. Den
AnlaÃ zur Entfernung der Geistlichen von den Richt-
plÃ¤tzen bot in Hamburg ein Delikt, daÃ sich im Zu-
ge der regionalspezifischen Ãchtung und Behandlung
des Selbstmordes herausgebildet hatte. Den Mord aus
âLebensÃ¼berdruÃâ begangen die DelinquentInnen mit
dem Ziel, einen Freitod durch die Hand des Henkers zu
sterben. Dabei wurden bevorzugt Kinder als Opfer ge-
wÃ¤hlt, da man diese noch frei von SÃ¼nde wÃ¤hnte,
so daÃ sie das Seelenheil erlangen konnten, ohne un-
mittelbar vor dem Tod BuÃe zu tun. Anders als bei ei-
ner SelbsttÃ¶tung, die nach allgemeiner Vorstellung zu
ewiger Verdammnis fÃ¼hrte, konnte durch die Hinrich-
tung das Seelenheil gesichert werden. Letzteres gab den
unmittelbaren AnstoÃ, um die sakrale Inszenierung der
Exekutionen zu Ã¼berdenken.

DaÃ anstelle der Priester nunmehr die Mediziner in
die Strafverfahren einbezogen wurden, fÃ¼hrt der Autor
im wesentlichen darauf zurÃ¼ck, daÃ die TÃ¤terInnen
und deren IndividualitÃ¤t zu einem zentralen Element
des Rechtswesens wurden, als sich der Gesellschafts-
vertrag als Ausgangspunkt der ErwÃ¤gungen Ã¼ber
menschliches Zusammenleben etablierte, wÃ¤hrend der
Fokus des frÃ¼hneuzeitlichen Rechtswesens auf der Tat
und nicht auf den TÃ¤terInnen und deren Selbstbe-
stimmtheit gelegen habe. Die Konzeption von Strafe als
hemmender Kraft ging von rational funktionierenden In-
dividuen aus, die tatsÃ¤chlich in der Lage waren, Vor-

und Nachteile ihrer Handlungen gegeneinander abzu-
wÃ¤gen. Vor diesem Hindergrund hob sich der Wahn-
sinn ab. Verschiedene Konzepte des âverborgenenâ und
âperiodischenâ Wahnsinns wurden als GrÃ¼nde der Un-
zurechnungsfÃ¤higkeit diskutiert. Im Zuge der Debat-
te verfestigte sich das Bild von triebgelenkten Gewalt-
tÃ¤terInnen, die wÃ¤hrend der Tat von einer Art Emp-
findungslosigkeit und Ã¤uÃerem Zwang geleitet wur-
den. In der Justiz etablierte sich die sogenannte âMord-
monomanieâ als neue Krankheit. Nunmehr galt es die
âsubjektive Seiteâ, die âpsychologische Entwicklungsge-
schichte des Motives einer incriminierten Handlungâ zu
ergrÃ¼nden.

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war der Sinn
und Nutzen der Ã¶ffentlich vollzogenen Todesstrafe
fÃ¼r das Publikum vÃ¶llig unbestritten. Im Rahmen
der nun folgenden Auseinandersetzungen um Verbre-
chensprÃ¤vention durch Strafe entstand eine Vielzahl
von Deutungsweisen. AllmÃ¤hlich formte sich die Ein-
sicht, daÃ die Grausamkeit des Strafvollzuges keine
gesteigerte Affektkontrolle hervorrief, sondern die all-
gemeine Gewaltbereitschaft erhÃ¶hte. Teilweise wur-
de auch versucht, Ã¼ber die Kriminalstatistik die Fol-
gen der Ã¶ffentlichen Hinrichtungen zu rekonstruieren.
Man meinte, das seit langem bemÃ¼hte Bild des un-
ter dem Galgen stehlenden Diebes und des am Scha-
fott mit der Mordlust infizierten GewalttÃ¤ters endlich
âwissenschaftlich-seriÃ¶sâ verifizieren zu kÃ¶nnen.

Neben der Vorstellung, daÃ Gewaltkonsum zur Ver-
rohung und Abstumpfung beitrage, etablierte sich auch
der Topos von der Gewalt als Quelle der Lust. Die holz-
schnittartige Stigmatisierung der Gewalt als Freuden-
spenderin der âUnzivilisiertenâ und die abfÃ¤llige Skiz-
ze anstÃ¶Ãiger Publikumsreaktionen dienten der Profi-
lierung eines spezifischen aufgeklÃ¤rten SelbstbewuÃt-
seins. Auf der einen Seite stand der âblutlustige, rohe
Haufenâ, der âverabscheuungswÃ¼rdigeâ PÃ¶bel. Letz-
terer stellte keine klar definierbare soziale Gruppe, son-
dern ein Milieu dar, das die bÃ¼rgerliche Ordnung und
Kultur gefÃ¤hrdete, und darin eine ProjektionsflÃ¤che
bÃ¼rgerlicher Ãngste und Abneigungen bildete. Auf der
andern Seite befanden sich Hamburgs aufgeklÃ¤rte, gute
BÃ¼rger, die den Strafspektakeln fernblieben. Nur selten
wurde in den strafrechtlich orientierten Texten ein ge-
mischtes Publikum am Schafott beschrieben. Die physi-
sche Gewalt trug nunmehr das Stigma des âArchaischenâ
und âBarbarischenâ.

Vor diesem Hintergrund erschien es folgerichtig, die
Sichbarkeit des Strafaktes und der obrigkeitlich ver-
ordneten Gewalt auf ein MindestmaÃ reduzieren. Das
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TÃ¶ten wurde auf eine âInsel der Gewaltâ verschoben,
die einem unbeschrÃ¤nkten Publikum unzugÃ¤nglich
war. Die Tabuisierung der Gewalt erÃ¶ffnete dadurch
auch die MÃ¶glichkeit zur Herausbildung einer âPorno-
graphie des Schmerzesâ.

Insgesamt gesehen liegt eine ertragreiche Einzel-
fallstudie vor, die zu weiteren Forschungen Anregun-
gen gibt. Vor allem die Ergebnisse zum Mord aus âLe-

bensÃ¼berdruÃâ verdienen es, mit den VerhÃ¤ltnissen
anderer Territorien verglichen zu werden. Stellte dieses
PhÃ¤nomen eine regionale Ausnahmeerscheinung dar,
oder war dieser Delikttypus rÃ¤umlichweiter verbreitet?
Wie verhielt es sich beispielsweise im sÃ¼ddeutschen
Raum, wo der Selbstmord aus Melancholie durchaus mit
einem ehrlichen BegrÃ¤bnis vereinbar schien, weil die
SelbsttÃ¶tung als natÃ¼rliche Folge der Krankheit in-
terpretiert wurde?
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